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Vortrag an den Ministerrat 

Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das 
Schulunterrichtsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs 
und Vorbereitungslehrgänge, das Schulzeitgesetz 1985, das Land- und 
forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz, das Schulpflichtgesetz 1985 und das 
Privatschulgesetz geändert werden 

Die vorliegende Novelle zielt auf die Förderung der Eigenverantwortung der Schülerinnen 
und Schüler sowie auf einen sorgfältigen Umgang mit deren Lern- und Lebenszeit ab. Das 
Konzept der erweiterten Schülerinnen- bzw. Schülerautonomie durch Öffnung der 
Spielräume in der Unterrichtsorganisation stützt sich im Wesentlichen auf die 
Flexibilisierung des Systems der Wahlpflichtgegenstände und der Wahlmodi, des 
Unterrichtsbesuches und der Beurteilungszeiträume. Künftig wird Schulen ermöglicht: 

• ein Angebot aus individuell, semester- oder unterrichtsjahrweise wählbaren, 
schulautonomen Wahlpflichtgegenständen zur Vertiefung, Erweiterung und 
Ergänzung der im II. Hauptstück des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, 
vorgesehenen Unterrichtsgegenstände zu schaffen, 

• alternative Lehr- und Lernformen vorzusehen, 
• schulautonom über die Führung der semestrierten oder ganzjährigen Oberstufe zu 

entscheiden und 
• die Eigenständigkeit und Selbstorganisationsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler 

durch die Öffnung der Beurteilungszeiträume und der Ermöglichung, 
Unterrichtsgegenstände vorzuziehen, zu wiederholen oder auszutauschen, zu fördern. 

Mit vorliegendem Entwurf wird die Entschließung des Nationalrates vom 11. Dezember 
2020 betreffend den Schulversuch NOVI – Neue Oberstufe mit verstärkter 
Individualisierung (125/E BlgNR XXVII. GP) umgesetzt. 

Weiters sollen die Möglichkeiten für Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung der 
COVID-19-Pandemie bis zum Ende des Schuljahres 2022/23 verlängert werden. 
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Ich stelle daher den 

Antrag, 

Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz, das 
Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das 
Schulzeitgesetz 1985, das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz, das 
Schulpflichtgesetz 1985 und das Privatschulgesetz geändert werden samt Erläuterungen, 
Textgegenüberstellung und Wirkungsfolgenabschätzung dem Nationalrat zur 
verfassungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

17. Mai 2022 

ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek 
Bundesminister 
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